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Kann beduinisches Recht als eine eigenständige Rechtsfamilie gelten, und 
welche Dynamiken hat es in einer historischen Perspektive entfaltet?
 
Dies sind die Leitfragen von Ahmed Abd-Elsalams Untersuchung zur 
Rechtsauffassung von beduinischen Gruppen und zu ihren Rechtsnormen 
und -praktiken im Zeitraum vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Nach einer 
Darstellung der Grundzüge beduinischen Rechtsdenkens fokussiert 
die Studie auf die Wandlungen dieses Rechtssystems, die im Rahmen 
sozialer, ökonomischer und politischer Entwicklungen erklärt werden. Diese 
Wandlungen führten zu unterschiedlichen regionalen und funktionalen 
Differenzierungen innerhalb der Rechtsfamilie.
 
Anhand von Fallbespielen aus der Westlichen Wüste (Ägypten) und des 
geographischen Syrien (Syrien, Jordanien, Israel/Palästina,  Saudi-Arabien) 
zeigt Ahmed Abd-Elsalam, wie verschiedene Gruppen unterschiedliche 
Strategien der Rechtsentwicklung verfolgten, die er in drei Modellen der 
Rechtstransformation zusammenfasst. Dabei spielen die Spezialisierung 
der richterlichen Funktionen und die Institutionalisierung von richterlichen 
Instanzen eine wichtige Rolle.
 
Die Studie basiert auf eigener Feldforschung, auf der Analyse von Berichten 
von Staatsbeamten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie 
einschlägigen Texten aus der islamisch geprägten Tradition.

Ahmed Abd-Elsalam ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für 
Islamische Theologie (ZIT) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Sein Forschungsschwerpunkt sind Rechtsnormen und Normenlehre 
zwischen Theorie und Praxis in historischer Perspektive. 
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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist als Dissertationsschrift mit dem Titel „Das Verhältnis 
des beduinischen zum islamischen Recht in sozialem und historischem Kontext: 
Rechtskonzept, Institutionen und Praxis“ im Fachbereich „Islamwissenschaft“ am 
Orientalischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in den 
Jahren 2005 bis 2010 entstanden. Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Stefan Leder 
(Orientalisches Institut) und Prof. Dr. Richard Rottenburg (Institut für Ethnolo-
gie) betreut und von der Graduiertenschule „Society and Culture in Motion“ von 
Oktober 2005 bis März 2008 gefördert. Die Verteidigung erfolgte am 28. Juni 
2010 mit dem Prädikat „magna cum laude“. Die Bearbeitung der Dissertations-
schrift zur vorliegenden Publikation erfolgte dank einer Postdoc-Förderung des 
Orient-Instituts Beirut von September 2010 bis Oktober 2011. 

Das Dissertationsprojekt und das dadurch entstandene und hier vorliegende 
Buch befassen sich mit den Rechtsnormen und der Rechtspraxis arabischer Stäm-
me im Sinne eines Rechtssystems. Dieses System wird oft als beduinisches Recht 
(Arabisch: al-qaḍāʾ al-ʿašāʾirī) bezeichnet. Im Fokus dieses Buches steht die Darstel-
lung von Strukturen dieses Rechtssystems und seiner neuzeitlichen Transformatio-
nen und Erscheinungsmodelle. Es behandelt historische Entwicklungen unter den 
beduinischen Stämmen der sogenannten Zentralregion zwischen dem 17. und dem 
20. Jahrhundert. Diese Region erstreckt sich von Nordarabien über das Ostjordan-
land und den Negev bis zum Sinai in Ägypten. Darüber hinaus werden die 
Rechtsnormen und -praxis der Stämme in den Territorien der Aulād ʿAlī-Konföde- 
ration in der Westlichen Wüste Ägyptens in Betracht gezogen. 

Die Entstehungsreise dieses Buches von einem Forschungsvorhaben bis zu ei-
ner Publikation war lang, sehr lang. Sie hatte auch zahlreiche zeitliche und örtli-
che Stationen. Bei jeder dieser Stationen gab es Freunde und Kollegen, die mir 
geholfen haben, dabeizubleiben und voranzukommen. Allen würde ich hier ger-
ne namentlich danken, doch dafür bräuchte ich ein ganzes zweites Buch und 
würde sicher jemanden vergessen. Daher sage ich allen auf diesem Wege herzli-
chen Dank! Ohne Euch wäre es nicht möglich gewesen, auf diese lange Reise zu 
gehen. Trotzdem möchte ich einige Personen und Institutionen erwähnen, die 
mich auf dieser Reise begleitet haben oder deren Beistand einige Stationen meiner 
Reise prägte. 

Meine Forschung und die Publikation dieses Buches wurden von der Graduier-
tenschule „Society and Culture in Motion“ der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (MLU) und dem Orient-Institut Beirut gefördert. Bei den Kollegen 
beider Institutionen möchte ich mich herzlichst bedanken. 

Der Dank geht auch an die Kollegen am Orientalischen Institut und am Insti-
tut für Ethnologie der MLU. Ihre freundliche Unterstützung gab mir immer 
Kraft. Insbesondere die Kollegen und Freunde Kurt Franz, Wolfgang Holzwarth, 
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Patrick Franke, Hanne Schönig, Ildiko Beller-Hahn, Paolo Sartori, Sara Binay, 
Andrea Ritschel, Ulrike Heinze, Claudia Keilig, Bekim Agai, Enrico Ille und Jo-
hann Büssow haben meine Arbeit mit ihren Meinungen, Empfehlungen und Kri-
tiken immer bereichert. 

Den Kollegen am Sondersammelgebiet Vorderer Orient der Universität- und 
Landesbibliothek Halle, vor allem dem verstorbenen Bibliotheksleiter Dr. Lutz 
Wiederhold und Frau Katrin Thomas, danke ich herzlichst. 

Für den fruchtbringenden persönlichen, telefonischen und schriftlichen Aus-
tausch möchte ich mich bei Prof. Frank Stewart, University of New York, bedan-
ken. 

Bei Prof. Dr. Stefan Leder, meinem Lehrer und Betreuer, bedanke ich mich herz-
lich für die langjährige Unterstützung und Förderung als Student, dann als Dokto-
rand und zum Schluss als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Orient-Instituts Bei-
rut. Prof. Leder betreute meine Forschung und sorgte mit seinen Kommentaren 
und Denkanstößen für das Gelingen meiner Forschungsarbeit. Er hat mich auf 
meiner Reise 14 Jahre lang begleitet, und ab und zu durfte ich ihn auf seinen Weg 
begleiten, worauf ich sehr stolz bin. Ich hoffe, dass er auch auf mich, seinen Schü-
ler, stolz sein wird. 

Prof. Richard Rottenburg betreute ebenfalls meine Forschungs- und Promoti-
onsarbeit. Bei ihm habe ich in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt. Seine Betreuung 
hat den interdisziplinären Charakter meiner Dissertation befruchtet. Ihm danke 
ich herzlich. 

Ein besonderer Dank gilt Dr. Astrid Meier und Dr. Sara Binay. Sie haben hart 
und herzlich an dieser Publikation gearbeitet. 

Eine bedeutende Station der Reise war meine Feldforschung in Sudan und 
Ägypten. Daher will ich allen Stammesangehörigen in Ägypten und im Sudan, 
die mich unterstützten, sowie den Kollegen an der Universität von Khartum, ins-
besondere Dr. Musa Adam ʿAbdalǧalil, und meinen Freunden Muʿtasim und Za-
hir danken. 

Abschließend möchte ich mich bei meiner Frau Alexandra bedanken. Sie be-
gleitet mich auf der ganzen Reise mit ihren Höhen und Tiefen mit Geduld, Ver-
nunft und viel Liebe. 

 
 



Einleitung:  
Prinzipien des beduinischen Rechts 

„Das beduinische Recht“ gilt allgemein als ein Sammelbegriff für die Rechtsnor-
men und Rechtspraxis arabischer Stämme, unabhängig von ihrer Mobilität, Sess-
haftigkeit und ihren ökonomischen Bestrebungen. Mit „Rechtsnormen“ sind die 
Regeln und Prinzipien gemeint, die in ihrer Summe das Rechtsverständnis der 
Beduinen widerspiegeln. „Beduinisches Recht“ ist daher eine Bezeichnung für die 
Rechtstradition der arabischen Stämme. Bei diesem Gebrauch handelte es sich bis-
her nicht um eine Klassifikation im Sinne der Rechtsvergleichung für die Bestim-
mung einer Rechtsfamilie oder eines Rechtskreises. Beduinische Rechtsnormen 
und -praktiken fielen bisher gewöhnlich unter die Rubrik Gewohnheitsrecht (ʿurf). 

Im Sinne der Rechtstradition setze ich jedoch in dieser Arbeit den Begriff „be-
duinische Rechtskultur“ bewusst ein, um zu zeigen, dass er sich nicht nur auf die 
Rechtsnormen und -praktiken beschränkt, sondern sich auch auf eine Auffassung 
von Recht bezieht, nämlich im Sinne von juristischem Denken und einem 
Rechtstyp, der Struktur, Funktion und Finalität des Rechts umfasst. 

Die Rechtskultur der arabischen Stämme dient dem Zusammenhalt tribaler 
Strukturen1 und der Durchsetzung von Gerechtigkeit durch einen Ausgleich ver-
letzter Rechte sowie der Stiftung von Identität insbesondere im Kontext hetero-
gener Koexistenzgemeinschaften. 

Die Merkmale dieser Rechtskultur sind in den Rechtsnormen und Rechtsprak-
tiken sowie den rechtlichen Institutionen dieser Stämme eingefangen und spie-
geln diese wider. Ihre Rechtsnormen und -praktiken erscheinen den Stammes-
mitgliedern daher selbstverständlich und unergründbar. 

Rechtspraxis (Arabisch etwa: ʿurf, ʿāda, šarʿ, ḥaqq2) und Rechtsverständnis (eben-
falls ḥaqq bezeichnet) sind Teil der kollektiven Identität der Mitglieder arabischer 
Stämme als Araber (ʿarab), Beduinen (badw) und tribale Verbände (ʿašāʾir).3 Rechts-
praxis und -verständnis bilden gemeinsam die beduinische Rechtskultur (qaḍāʾ ba-
dawī4, qaḍāʾ ʿašāʾirī5, ʿawāyid6, dirba7, sawālif8, sanīna9). Darauf basiert das Gerech-
tigkeitsgefühl der Beduinen (auch als ḥaqq bezeichnet). Der Begriff ḥaqq, welcher  

                                                                                          
1  Siehe Dostal, Shattering tradition, 48f.; vgl. Zanātī, Nuẓum al-ʿarab I, 12.  
2  Ich benutze diese Begriffe in den folgenden Bedeutungen: ʿurf = Tradition, Norm oder 

Gewohnheitsrecht; ʿāda = Sitte, Brauchtum oder Gewohnheit; šarʿ = Rechtsnorm; ḥaqq = 
Wahrheit, aber auch Rechte, Rechtsansprüche und Gerechtigkeit.  

3  Am häufigsten identifizieren sich die Beduinen in der Gegenwart als ʿarab, also Araber. Sie 
bezeichnen sich auch oft als ʿašāʾir, also Stammesleute. In beiden Fällen versuchen sie da-
bei, sich von anderen Bevölkerungsgruppen zu differenzieren.  

4  Außensicht; beduinische Justiz.  
5  Außensicht; tribale Justiz.  
6  Rechtstradition; eigene Benennung unter Aulād ʿAlī in Buḥaira, ʿĀmriyya und anderen 

Gebieten der ägyptischen Nordküste. 
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wörtlich „Recht“ sowie „Gerechtigkeit“ bedeuten kann, reflektiert ein sehr bestän-
diges Verständnis für die Subjektivität der Wahrnehmung von Rechten und Ge-
rechtigkeit bei den Beduinen, unabhängig von Zeit und Ort. Dessen ungeachtet 
verfügt die Rechtskultur der arabischen Stämme aus historischer Sicht über eine le-
bensnotwendige Flexibilität und über ein Anpassungsvermögen, welches durch un-
terschiedliche legislative Mechanismen die Rechtsnormen und -praktiken immer 
wieder aktualisierte und dem Zeitgeist entsprechend regenerierte.10 

Die Rechtsmechanismen der beduinischen Rechtskultur stehen in struktureller 
und funktionaler Hinsicht in einer großen Abhängigkeit zur Tribalität (rawābiṭ 
ʿašāʾirīya). Denn eines der grundlegenden Prinzipien und Merkmale des beduini-
schen Rechts ist die kollektive Haftung. Die Solidargruppe (ʿāqila) haftet für ihre 
Mitglieder und deren Handlungen; daher agiert sie auch stellvertretend im Inter-
esse ihrer Mitglieder. Sie bildet damit eine juristische Körperschaft, die zur Ver-
antwortung gezogen werden kann. Die Solidargruppe kann in einer natürlichen 
Form, also durch genealogische Beziehungen, wie im Falle der sogenannten ʿuṣba, 
damawīya und ḫamsa,11 oder in einer vertraglichen Form wie im Falle der soge-
nannten ʿamār12 gebildet werden. Daher betrachte ich die Eigenschaft der Tribali-
tät als ein sinnstiftendes Merkmal des beduinischen Rechts im Sinne eines Rechts-
systems und der beduinischen Rechtskultur im Allgemeinen. Dementsprechend 
bin ich der Meinung, dass die Bezeichnungen „tribales Recht“ bzw. „Stammes-
recht“ aussagekräftig sind. 

Die beduinische Rechtskultur wird in der arabischen Sprache meist als „tribale 
normative Regelwerke“ (aʿrāf ʿašāʾirīya) bezeichnet. Gleichzeitig wird das beduini-
sche Rechtssystem mit seinen Normen, Praktiken und Institutionen in der mo-
dernen Literatur als qaḍāʾ qabalī13, qaḍāʾ ʿašāʾirī14 oder qaḍāʾ badawī15 angeführt, 
was tribale Gerichtsbarkeit bedeutet. Dabei wird nicht zwischen qabalī, ʿašāʾirī und 
badawī zu unterschieden. 

                                                                                                                                                                                                                          
7  Gesetzgebung bzw. Gesetz; eine eigene Benennung unter Aulād ʿAlī in Maṭrūḥ und Um-

gebung mit einem historischen Bezug zur Schließung eines Rechtsvertrags zwischen den 
Stämmen der sogenannten Saʿādī-Konföderation am sogenannten Tag der Ḥagafa bzw. 
Ḥaqafa um 1675.  

8  Rechtstradition und Präzedenzfälle, eine verbreitete Bezeichnung in Arabien und Nord-
arabien bis heute. 

9  Hocharabisch sunaina, was Gesetzgebung bzw. Rechtsvereinbarung bedeutet und eine ei-
gene Bezeichnung unter den arabischen Stämmen im Irak ist. 

10  Siehe Dostal, Shattering tradition, 122f.; vgl. Maisel, Gewohnheitsrecht, 109–111. 
11  Verschiedene Bezeichnungen für genealogisch orientierte Solidargruppen werden unten 

ausführlicher dargestellt. 
12  Eine Bezeichnung für eine Form der Solidargruppe, die grundsätzlich nicht genealogisch 

aufgebaut, sondern vertraglich geregelt ist. Dazu siehe Kapitel 4: „Das Vertragsrecht als 
Modell einer modernen Rechtstransformation“. 

13  Stammesrecht. 
14  Recht kleiner tribaler Einheiten. 
15  Beduinenrecht. 
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Die verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten der Stämme bzw. ihrer Unter-
gruppen erfordern entsprechend unterschiedliche Strukturen des juridischen Sy-
stems und oft auch ein unterschiedliches Verhalten zu koexistierenden Rechtsnor-
men, zum Beispiel zum positiven Rechtssystem eines Staates oder zu denen einer 
Religion wie des islamischen Rechts. Diese wirtschaftlichen Aktivitäten können 
zwischen Großviehzucht, Kleinviehzucht, Landbau und verschiedenen Dienstlei-
stungen (z. B. die Begleitung von Reisenden und dem Schutz benachbarter Sess-
haften vor Beraubung) variieren. In welcher Art ein Stamm mobil ist, hängt von 
den ausgeübten wirtschaftlichen Aktivitäten ab. Bezeichnungen wie Nomaden 
(ruḥḥal), Halbnomaden (šibh ruḥḥal) oder Sesshafte (ḥaḍar) deuten jedoch eher auf 
soziale Eigenschaften, die mit der Geschichte des Stammes verbunden sind. 

Demnach weisen die oben genannten Begriffe und die Mobilitätsbezeichnung 
qabāʾil ruḥḥal im rechtsgeschichtlichen Kontext auf Stämme hin, die bis zum An-
fang des 20. Jahrhunderts ihr eigenes System der Gerichtsbarkeit besaßen. Später 
wurde ihnen durch den Staat gesetzlich erlaubt, ihre Konflikte gemäß ihren eige-
nen Rechtsnormen in den für diesen Zweck neu gegründeten Rechtstribunalen 
der Stämme, maḥākim ʿašāʾirīya bzw. maḥākim ahlīya (kommunale Tribunale), zu 
lösen. Dies geschah zwischen 1915 und 1925 in Ägypten, Palästina, Jordanien so-
wie im Sudan. Alle genannten Länder standen in dieser Zeit unter dem Einfluss 
der Briten, einige in der Form von Protektoraten oder Mandatsgebieten. Die Ver-
waltung der Justiz verfolgte eine Politik der institutionellen Integration in Über-
einstimmung mit den lokalen Bräuchen und Traditionen. Sie galt unter der Be-
dingung, dass „die Sitten und Traditionen nicht in Konflikt mit den anerkannten 
Grundsätzen der Menschlichkeit und Moral treten“.16 

Lord Lugard ist die Person, die verantwortlich für die Konzeption der briti-
schen Politik in den Stammesgebieten war. Diese Konzeption kann bis in die ad-
ministrative Arbeit in Nigeria am Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt wer-
den. Die Briten waren überzeugt vom Erfolg ihrer Verwaltungspraxis. So schrieb 
G. W. Bell 1943: „It has been proved in recent years in many parts of the British 
Empire that such practice in the administration of justice has led rapidly to a de-
velopment of a sense of responsibility and service to the Community which, in its 
turn, has enabled local and tribal leaders to be entrusted with other branches of 
administration, social services, the maintenance of public security forces, and fi-
nally financial responsibilities.“17 

In jedem der oben genannten Länder nannten die jeweiligen Gesetzgeber in 
den entsprechenden Gesetzen und Erlassen, welche die Arbeit solcher tribalen 
Tribunale regeln sollten, explizit die Stämme, die als badw oder ruḥḥal bezeichnet 
werden durften und deren Territorien bekannt waren. Der Staat erkannte nur die 

                                                                                          
16  Siehe Marshall, „Tribal Leaders“, 99. 
17  Auszug aus einem Bericht von G. W. Bell aus dem Jahr 1943 mit dem Titel „The Tribal 

Courts of the Sudan, Palestine & Transjordan“. Das Original liegt in der Durham Universi-
ty Library unter der Signatur 700/4/12 archiviert. 
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Rechtspraktiken und Rechtsnormen der in solchen Gesetzen vermerkten Stämme 
und Stammesregionen an. Allerdings beschränkten sich die Geltung tribaler 
Rechtspraktiken und die Vertretung tribaler Rechtsnormen in der Praxis nicht auf 
die in den entsprechenden Gesetzen genannten Stämme. Denn fast alle Stämme 
in den oben genannten Ländern – auch die, welche in den jeweiligen Gesetzen 
nicht explizit benannt wurden – gehörten zur gleichen Rechtskultur und daher 
auch zur selben Rechtsfamilie. Allerdings gehörten sie nicht alle – wie im Laufe 
dieser Arbeit geklärt wird – zu ein und demselben Rechtskreis. Jahrhundertelang 
praktizierten und pflegten die Mitglieder dieser Stämme das Recht entsprechend 
ihrer überlieferten Tradition. Sie benötigten aus ihrer Sicht keine staatliche Ge-
nehmigung für die Weiterführung ihrer tradierten Rechtskultur, insbesondere was 
intratribale Fragen, also Streitfragen zwischen Mitgliedern desselben Stammes, 
anbelangte.18 

Die beduinische Rechtskultur ist zusätzlich zu den Merkmalen ihrer tribalen 
Struktur und Funktion durch ein einfach strukturiertes Rechtskonzept des Aus-
gleichs gekennzeichnet. Dies betrifft vor allem die verletzten Rechte einer Person 
oder einer Gemeinschaft. Die Betrachtung dieser Rechte war immer eine Frage 
der Subjektivität, nämlich das eigene Recht bzw. den Rechtsanspruch der betrof-
fenen Person geltend zu machen. Hinter den Rechtspraktiken der arabischen 
Stämme vor den staatlichen Regelungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand al-
so ein Konzept des „subjektiven Rechts“. 

Die von den arabischen Stämmen im Rahmen dieses Rechtskonzepts ange-
wandten Rechtspraktiken und die dazu gehörenden Normen in Form eines 
komplexen Rechtsstils werden in dieser Arbeit als beduinisches Recht im Sinne 
eines Rechtssystems bezeichnet. Die Bezeichnung „beduinisch“ weist darauf hin, 
dass einige im Rahmen dieses Rechtssystems praktizierten Verfahren und die dar-
aus entstandenen Institutionen die Bedingungen einer mobilen Lebensweise re-
flektieren.19 Dies gilt für nomadisch-mobile Stämme genauso wie für sesshafte 
Stämme. Denn auch als Sesshafte wenden die Stammesangehörigen weiterhin ih-
re Rechtstraditionen mit ihren Institutionen, Praktiken und Normen zur Beile-
gung ihrer Konflikte an, solange sie nicht dazu gezwungen werden, ihre Konflik-
te vor staatlichen Richtern darzulegen.20 

                                                                                          
18  Siehe ʿAbbādī, ʿAšāʾir al-Urdunn, 751. 
19  Das beste Beispiel dafür ist die Praxis der ǧalwa (Vertreibung). Nach Tötungsdelikten ver-

lässt die für den und mit dem Täter haftende Verwandtschaft ihr bisher bewohntes Gebiet 
und sucht Schutz bei einem benachbarten Stamm, dessen Stammesführer bis zu einem 
Friedensabkommen zwischen den beiden Konfliktgruppen die Rolle des Mediators zwi-
schen seinen Schützlingen und der Familie des Opfers übernimmt. Bis zum Abschluss ei-
nes Friedensabkommens vergeht in der Regel mehr als ein Jahr.  

20  Būlus Salmān betont in seinem Buch Ḫamsat aʿwām fī šarqī l-Urdunn (1919), dass sich die 
sesshafte Bevölkerung von as-Salṭ und al-Karak zur Lösung ihrer rechtlichen Streitigkeiten 
an die beduinischen Richter wandte, anstatt die staatlichen osmanischen Gerichte aufzusu-
chen; vgl. Abū Ǧābir, „Dirāsāt al-ʿurf wa-l-qaḍāʾ“, 89.  
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Das Rechtskonzept des „subjektiven Rechts“ der arabischen Stämme – in die-
ser Arbeit nun beduinisches Recht genannt – unterscheidet sich von den Rechts-
konzepten des „objektiven Rechts“, unabhängig davon, ob diese Konzepte reli-
giös oder staatlich sind. Religiöse Rechtskonzepte verlangen Reue und Buße, 
während nach einem staatlichen Rechtskonzept Strafen angeordnet werden, 
wenn vorher verkündete Gesetze, Vorschriften oder Obligationen verletzt wer-
den. Beduinische Rechtspraktiken und -normen umfassen alle Bedarfsgebiete des 
sozialen Lebens und enthalten Aspekte aus den Bereichen Kriminalrecht, Zivil-
recht, Familienrecht und Kriegsrecht. 

Allerdings kennt das beduinische Recht nicht den Zweck einer Bestrafung an 
sich. Im Vordergrund steht immer die Behebung des Schadens oder ein Ersatz 
und Ausgleich für den entstandenen Schaden. Daher spricht der Beduine – anstel-
le von ʿuqūba im Sinne der Rechtsfolge einer begangenen Straftat – von ḥaqq im 
Sinne von Recht anstatt von Gesetzen, Vorschriften oder Obligationen sowie von 
ḥaqq im Sinne einer Entschädigung für den ihm zugefügten Schaden oder im 
Sinne eines Ausgleiches seiner verletzten oder nicht berücksichtigten Rechte. 

Für Diebstahl zum Beispiel gab es für lange Zeit bei den Beduinen keine Strafe. 
Es wurde lediglich die Rückgabe oder Rückerstattung des Diebesguts durch den 
Dieb und seine mithaftende Verwandtschaft (ʿuṣba) gefordert. Dies wurde als ḥaqq 
bezeichnet. Geschah der Diebstahl mit einem Einbruch in der Abwesenheit des 
Hausherrn oder in der Anwesenheit seiner Frauen, so wurde in Betracht gezogen, 
dass der Täter damit die Ehre des Diebesopfers verletzt hatte. Das Opfer konnte 
dann eine Entschädigung für seine verletzte Ehre verlangen, was ebenfalls als ḥaqq 
bezeichnet wurde.21 

Die Unversehrtheit der Ehre eines Mannes gehörte wie die Unversehrtheit sei-
nes Leibes und seines Eigentums zu den Grundrechten, die unter allen Beduinen 
unabhängig von Zeit, Ort und Stamm anerkannt waren. Jedoch bedurfte diese 
Anerkennung Regelungen, die abhängig von Zeit, Ort und Stamm unterschied-
lich waren. Anders formuliert war die Normenhierarchie, welche auf diesen drei 
Grundrechten basierte, von Stamm zu Stamm unterschiedlich strukturiert und 
wurde daher bei der Beilegung von Konflikten, insbesondere wenn es um eine 
Verletzung der Ehre ging, unterschiedlich ausgelegt. Dies ist eine akzeptable Er-
scheinung im Kontext des Konzeptes des subjektiven Rechts. 

So entstanden natürliche und vertragliche Räume, in denen sich ein Mann auf 
seine grundlegenden Unversehrtheitsrechte berufen konnte. Der natürliche Raum 
war die Gemeinschaft seiner Genealogie, bestand also innerhalb seines Stammes. 
Die Anerkennung dieser Rechte außerhalb dieses Raumes konnte nur durch kurz- 
und langfristige intertribale22 und transtribale23 Verträge geregelt werden. Im na-

                                                                                          
21  Vgl. ʿĀrif, al-Qaḍāʾ, 63f. 
22  Verträge zwischen zwei verschiedenen Stämmen. 
23  Verträge zwischen einzelnen Mitgliedern verschiedener Stämme. 
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türlichen Rechtsraum verfügten nur erwachsene, freie und kampffähige Männer 
über vollständige und uneingeschränkte Rechte. In einem vertraglichen Rechts-
raum hingegen bestimmte der Vertrag die Rechte eines „Fremdlings“ oder verlieh 
ihm einen Status, dessen Rechte allgemein bekannt und meistens eingeschränkt 
waren. Ein Beispiel dafür ist der Rechtsstatus aller „Schützlinge“, wie Sklaven, be-
freite Sklaven, Gäste etc. 

Hypothese und Leitfragen 

In den wesentlichen Klassifizierungen von Rechtsfamilien ist das beduinische Recht 
nicht zu finden. Zum Beispiel definieren Wolff, Nolde und Arminjon (1950)24  
sieben Welt-Rechtsfamilien, nämlich die romanische (französische), die germani-
sche, die skandinavische, die englische, die islamische, die hinduistische und die 
sowjetische Rechtsfamilie. René David (1950, 1966)25 hingegen teilt vier Kategori-
en hinsichtlich ihrer ideologischen Verankerung ein: die romanisch-germanische 
Rechtsfamilie, die Rechtsfamilie des Common Law, die sozialistische Rechtsfami-
lie sowie „andere“ („autres systèmes“: islamisches, jüdisches, fernöstliches und 
Hindu-Recht). Zweigert und Kötz (1996)26 klassifizierten sechs Familien: die ro-
manische, die germanische, die angloamerikanische, die skandinavische, die fern-
östliche sowie die religiöse Rechtsfamilie.27 

In der Rechtsvergleichungstheorie qualifiziert Constantinesco die Kategorie der 
Rechtsfamilie als eine Oberstufe der Kategorie des Rechtskreises. Er sieht folgende 
determinierende Elemente als Klassifikationskriterien von Rechtsfamilien vor: 

1. Auffassung von Recht und Rechtstyp (Struktur, Funktion und Finalität des 
Rechts); 

2. Ideologie und ihre Rolle; 
3. donnée sociale und construit juridique und ihre Beziehungen; 
4. Wirtschaftsverfassung; 
5. soziale und staatliche Organisation; 
6. Bildnis des Menschen, seine Stellung, seine Freiheiten und seine Grundrechte; 
7. Rechtsquellen und ihre Hierarchie; 
8. Stellung und Rolle des Richters bei der Auslegung des Rechts; Rechtsauffas-

sung und „juristische Denkweise“.28 

Gestützt auf die Hypothese, dass das beduinische Recht ein eigenes System des 
Rechts und der Gerichtsbarkeit darstellt bzw. eine eigene Rechtsfamilie bildet, 

                                                                                          
24  Arminjon, Nolde und Wolff, Traité de droit comparé I, 42–53. 
25  David, Traité élémentaire; ders., Rechtsvergleichung. 
26  Zweigert und Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 62f. 
27  Siehe Winkler, Koch und Magnus, IPR und Rechtsvergleichung.  
28  Siehe Constantinesco, Rechtsvergleichung III, 73ff. und 433f. 


